Sehr geehrter Herr Plaum,

Ihr Bericht zu den Belastungen durch die benachbarte Leichtmetallgießerei hat mich gestern Nacht eingeholt. Heute Morgen habe ich dann nachgeschaut, um mehr Informationen zu Ihrem Fall zu finden.

Vorbemerkung:

1. Soweit es sich aus dem Internet entnehmen ließ, scheint die Öffentlichkeit hinsichtlich der Tragweite dessen, was dort genehmigt werden sollte, durch Aussagen wie nur „2-3 Probegüsse am Tag“ und „Entwicklungszentrum“ zielgerichtet in die Irre geführt worden zu sein. Tatsächlich muss das Unternehmen zur gleichen Zeit bei den Genehmigungsbehörden beim RP und bei der Stadtverordnetenversammlung Biedenkopf (zust. für das Baurecht am Standort) genau das beantragt haben, was sie nun betreiben, sonst hätte es dazu ja keine passende Genehmigung gegeben. Wer da als damals verantwortlicher Lokalpolitiker was anderes behauptet sagt m.E. nicht die Wahrheit. 

2. Im Zusammenhang mit den von mir geäußerten Argumenten zum Thema Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) möchte ich noch auf Folgendes hinweisen: 
Ich denke eine Beschwerde der Bürgerinitiative mit Hilfe ihres Anwaltes bei der EU-Kommission, Generaldirektion Umwelt, wegen eines Verstoßes der deutschen (hessischen) Genehmigungsbehörden gegen die UVP-Richtlinie der EU könnte zum Ziel führen. Aufgrund einer solchen Beschwerde würde die EU nämlich die Bundesregierung anfragen, was denn dort bei der Genehmigung der Gießerei geschehen sei und daraufhin müsste die Landesregierung in Form des für den Immissionsschutz zuständigen Ministeriums (=Umweltministerium) eine entsprechende Stellungnahme an den Bund abgeben die dann von dort nach Brüssel weitergeleitet und da wiederum geprüft wird. 
Solche Anfragen schaffen bei den lokalen Behörden der Länder, aber auch in den Ministerien erheblichen Druck zur Prüfung, ob denn alles korrekt war oder nicht. Ggf. wird der EU angeboten bestimmte Prüfungen nachzuholen und ggf. auch Genehmigungsauflagen nachzuschieben, um an solchen verfahren vorbei zu kommen. Das alles nur mit dem Ziel Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu vermeiden, die in einer zweiten Verhandlung auch zu entsprechend kostspieligen Verurteilungen der Mitgliedstaaten und mittelbar ihrer europ. Regionen (= Hessen) führen können. 
Rechtslage:

Alle deutschen Regelungen zur UVP finden sich im UVP-Gesetz des Bundes (und ergänzend in dem des jeweiligen Landes zu kleineren Anlagen/Vorhaben). Das UVP-Gesetz geht zurück auf die sog. UVP-Richtline der EU (85/337/EWG) die von allen Mitgliedstaaten (also auch Deutschland) in eigene Gesetze umzusetzen war. 
UVP heißt, dass sich die Genehmigungsbehörden vor Erteilung einer Genehmigung schriftlich und ggf. auch mit Öffentlichkeitsbeteiligung Gedanken darüber machen müssen, welche Umweltfolgen der Bau und der Betrieb der beantragten Anlage haben. Wenn dabei z.B. festgestellt wird, dass der Betrieb einer Gießerei mit erheblichen Belastungen für Mensch und Umwelt einhergehen, dann hat die UVP als Ergebnis, dass die Anlage nur mit Auflagen (z.B. entsprechenden Filtern usw.) genehmigt werden darf. Von der europäischen UVP-Richtlinie wird in Form von zwei Anhängen verbindlich vorgegeben, welche Anlagen unbedingt (Anh. I) oder nur bedingt (Anh. II) durch die nationalen UVP-Gesetze der Mitgliedstaaten dieser zusätzlichen Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden müssen, weil man sie für potentiell umwelt- (und menschen-) gefährdend hält.
Meine Recherche im Internet hat nun ergeben, dass Gießereien und Schmelzen für Nichteisenmetalle 

sich in der UVP-RiLi der EU im Anhang II Nr. 4.d) finden.
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Aus dieser Zuordnung ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber hier die Wahl hatte, ob er die einzelne konkrete Anlage daraufhin untersuchen will (= Vorprüfung), ob sie einer UVP bedarf oder ob er auch hier verbindlich Schwellenwerte generell die Frage der Prüfung regeln. 
Dem ist er im deutschen UVP-Gesetz in Anhang 1 untern den Nummern 3.5.1-3 nachgekommen. Leider weiß ich nicht, welche Größe bzw. Verarbeitungskapazität die Gießerei in ihrer Nachbarschaft hat, weshalb ich ihnen auch nicht sagen kann, ob hier der Fall einer zwingenden UVP (= X), einer allgemeinen Vorprüfung (= A) oder einer standortbezogenen Vorprüfung (= S) gegeben ist. 

[image: image2.emf]…
Nach Ihren Schilderungen des Standortes (westlich der Wohnbebauung bzw. des kleineren Mischgebietes und nur wenige hundert Meter von Wohnbebauung entfernt) halte ich aber selbst bei einer kleinen Anlagengröße wenigstens eine standortbezogene Vorprüfung mit dem Ergebnis der Notwendigkeit einer UVP für gegeben. Denn wie der Gesetzgeber im § 2 Abs. 1 Satz 2 darstellt, geht es um den Schutz des Menschen, der Umwelt, …
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Da verträgt sich die Genehmigung einer Gießerei ohne entsprechende UVP noch dazu neben einem Luftkurort (!) wohl kaum mit einer Genehmigung ohne Berücksichtigung gerade der oben genannten Aspekte.

Problematisch könnten allerdings die zahlreichen Ausnahmen in Anhang 1 Nr. 3.5.3 sein. Möglicherweise handelt es sich um eine Schmelzanlage, die nur im unmittelbaren Zusammenhang mir einer Druck- oder Kokillengießmaschine steht, dann käme die UVP möglicherweise nicht zur Anwendung.
Letzteres sollte aber der Anwalt der BI wissen, der diese Größen und die Problematik sicherlich gut kennt. Er weiß auch, ob im Genehmigungsverfahren das Thema einer UVP überhaupt berücksichtigt worden ist. Er kann auch die UVP-Regelungen aus der Zeit des Genehmigungsverfahrens in 1999 beachten, die sich aber von den hier genannten nicht unterscheiden sollten. Sollte das Thema damals über irgend welche Winkelzüge (sie erwähnten etwas von einer Genehmigung auf Basis einer Altanlage) unter den Tisch gekehrt worden sein, sollte man sich von Seiten der BI in jedem Fall wie oben beschrieben an die Generaldirektion Umwelt wenden, um hier zusätzlichen Druck zur Herstellung rechtskonformer Zustände zu erreichen. Gleiches gilt auch, wenn die UVP-Vorprüfung bzw. die UVP vor dem Genehmigungsverfahren nicht ordentlich durchgeführt worden sind und wesentliche Elemente, wie z.B. die vorherrschende Westströmung der Luft, die Nähe der Wohn- bzw. Mischbebauung oder gar den Luftkurort nicht berücksichtigt haben sollten. Auch Europaabgeordnete sind in der Regel dankbar, wenn sie eine von ihren Bürger gut ausgearbeitete Parlamentarische Anfrage stellen können, gerade auch zu Umweltthemen. 

Auch über die EU wird das natürlich wieder seine Zeit brauchen, Sie wissen ja, wie das mit Verwaltung (außer Finanzverwaltung) so ist …

Mit freundlichen Grüßen
Rudolf-H. Huhn

